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Zusammenfassung

Die Rechtskommission des Standerates (RK-S) hat am 28. November 2019 eine Vernehm-
lassung zum Vorentwurf und erlauternden Bericht zur Pa.lv. Luginbihl. Schweizer Stiftungs-
standort. Starkung eroffnet. Die Vernehmlassung dauerte bis zum 13. Marz 2020. Die Kan-
tone, die politischen Parteien sowie weitere interessierte Organisationen konnten sich zum
Entwurf &ussern.

Anderungen der zivilrechtlichen Bestimmungen
Grosstenteils befurwortet wurde seitens der Teilnehmer des Vernehmlassungsverfahrens die:

- Optimierung der Stifterrechte betreffend Organisationsanderungen durch eine Ausdeh-
nung des Anderungsvorbehaltes des Stifters in der Stiftungsurkunde (Ziff. 3 der Pa.Iv.);
und

- Vereinfachung von Anderungen der Stiftungsurkunde (Ziff. 4 der Pa.lv.).
Demgegentber sind sich die Teilnehmer des Vernehmlassungsverfahrens uneinig tber die:

- Klarere Regelung der Stiftungsaufsichtsbeschwerde (Ziff. 2 der Pa.lv.):
Zwei Drittel der Teilnehmer beflurworten diese, verlangen aber insbesondere Verbesse-
rungen bei der Umschreibung der Beschwerdelegitimation im Gesetz; und

- Haftungsbeschrankung fur ehrenamtliche Organmitglieder (Ziff. 5 der Pa.lv.):
Rund zwei Drittel der Teilnehmer stehen dieser kritisch oder negativ gegentiber. Na-
mentlich wurde kritisiert, dass die Anknupfung der Haftungsbeschréankung an die Art
und Hohe der Entschadigung falsch sein soll.

Anderungen der steuerrechtlichen Bestimmungen
Die Teilnenmer des Vernehmlassungsverfahrens sind sich uneinig tber die:

- Regelmassige Publikation von Daten zu den wegen Gemeinnutzigkeit steuerbefreiten
Organisationen (Ziff. 1 der Pa.lv.):
Die Massnahme wird von den Parteien (5) und den Organisationen (14) mehrheitlich
begrusst. Die Kantone (21) sowie 1 Partei, 3 Organisationen und 1 Privatperson lehnen
die Bestimmung ab.

- Steuerliche Privilegierung fur Zuwendungen aus dem Nachlass und die Moglichkeit ei-
nes Spendenvortrags auf spatere Veranlagungsperioden (Ziff. 6 und 7 der Pa.lv.):
Die Massnahme wird von 2 Parteien, 20 Organisationen und 2 Privatpersonen gutge-
heissen. 14 Organisationen sprechen sich dabei betreffend Spendenvortrag fur Vari-
ante 1 aus (zeitlich unbegrenzter Vortrag). Demgegentber lehnen 25 Kantone, 2 Par-
teien und 6 Organisationen die Massnahme ab.

- Angemessene Honorierung der strategischen Leitungsorgane ohne dass dies eine Ver-
weigerung bzw. ein Entzug der Steuerbefreiung einer gemeinnitzigen Organisation zur
Folge hat (ziff. 8 der Pa.lv.):

Die Massnahme wird von 8 Kantonen, 5 Parteien, 20 Organisationen und 1 Privatper-
son begrusst. Demgegenuber lehnen 18 Kantone, 4 Organisationen und 1 Privatperson
lehnen die Massnahme ab. Sowohl die Beflirworter wie die Gegner der Massnah-

men regen zudem verschiedene Anderungen an. 3/22
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1 Allgemeines
1.1 Uberblick

Das Vernehmlassungsverfahren zum Vorentwurf und erlauternden Bericht der Kommission
fir Rechtsfragen des Standerates (RK-S) zur Pa.lv. Luginbihl. Schweizer Stiftungsstandort.
Starkung dauerte vom 28. November 2019 bis zum 13. Marz 2020. Zur Teilnahme eingeladen
wurden die Kantone, die in der Bundesversammlung vertretenen politischen Parteien, die ge-
samtschweizerischen Dachverbande der Gemeinden, Stadte und Berggebiete und der Wirt-
schaft sowie weitere interessierte Organisationen.

Stellung genommen haben 26 Kantone, 6 politische Parteien und 32 Organisationen und wei-
tere Teilnehmende. Insgesamt gingen damit 67 Stellungnahmen ein.

Drei Organisationen haben hierbei ausdriicklich auf eine Stellungnahme verzichtet!.

1.2 Gegenstand der Vernehmlassung

Gegenstand der Vernehmlassung sind zwei verschiedene Themenbereiche. Es handelt sich
hierbei einerseits um zivilrechtliche und andererseits um steuerrechtliche Bestimmungen der
Vorlage. Es haben sich nicht alle Vernehmlassungsteilnehmer zu den beiden Themenberei-
chen gedussert. Die Auswertung wird deshalb aufgeteilt und die Vernehmlassungsergebnisse
fur jeden Themenbereich gesondert ausgewiesen.

1.2.1  Zivilrechtliche Bestimmungen
Die zivilrechtlichen Bestimmungen der Vorlage lassen sich wie folgt aufgliedern:

- Klarere Regelung der Stiftungsaufsichtsbeschwerde (Ziff. 2 der Pa.lv.;vgl. nachfol-
gend Ziff. 4.1);

- Optimierung der Stifterrechte betreffend Organisationsdnderungen durch eine Aus-
dehnung des Anderungsvorbehalts des Stifters in der Stiftungsurkunde (Ziff. 3 der
Pa.lv.; vgl. nachfolgend Ziff. 4.2);

- Vereinfachung von Anderungen der Stiftungsurkunde (Ziff. 4 der Pa.lv.; vgl. nachfol-
gend Ziff. 4.3); und

- Haftungsbeschrénkung fur ehrenamtliche Organmitglieder (Ziff. 5 der Pa.lv.; vgl.
nachfolgend Ziff. 4.4).

1.2.2  Steuerrechtliche Bestimmungen

Die steuerrechtlichen Bestimmungen der Vorlage lassen sich wie folgt aufgliedern:

4/22
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- Regelmassige Publikation von Daten zu den wegen Gemeinnitzigkeit steuerbefreiten
Organisationen (Ziff. 1 der Pa.lv.; vgl. nachfolgend Ziff. 5.1);

- Steuerliche Privilegierung fur Zuwendungen aus dem Nachlass / Mdglichkeit eines
Spendenvortrags auf spatere Veranlagungsperioden (Ziff. 6 und 7 der Pa.lv.;
vgl. nachfolgend Ziff. 5.2); und

- Keine Verweigerung bzw. kein Entzug der Steuerbefreiung, wenn gemeinnitzige Or-
ganisationen ihre strategischen Leitungsorgane angemessen honorieren (Ziff. 8 der
Pa.lv.; vgl. nachfolgend Ziff. 5.3).

2 Verzeichnis der eingegangenen Stellungnahmen

Eine Liste der Kantone, Parteien und Organisationen, die geantwortet haben, findet sich im
Anhang.

3 Allgemeine Bemerkungen zu den Eingaben

Es gab im Wesentlichen zwei Arten von Eingaben: Die politischen Parteien und die meisten
Organisationen haben sich mehrheitlich auf allgemeine Ausfiihrungen beschréankt und nur
einzelne Punkte besonders hervorgehoben. Die Kantone haben dagegen sehr ausfiihrlich
Stellung genommen. Teilweise wurden Anhénge mit detaillierten Bemerkungen und techni-
schen Fragen beigelegt.

Die Vorlage wurde ausdriicklich von 3 Kantonen?, 4 Parteien®, 22 Organisationen* begrisst,
da damit ihrer Ansicht nach ein Beitrag zur Weiterentwicklung des liberalen Stiftungsrechts
geleistet sowie zur Starkung des Stiftungsstandortes Schweiz beigetragen wird und prakti-
kable Massnahmen vorgeschlagen werden.

Einige Teilnehmer begrissen im Grundsatz eine Modernisierung des Stiftungsrechts, finden
aber, dass es bereits heute fur den Stiftungssektor gute Rahmenbedingungen hat und dem-
entsprechend wurden nur einzelne Gesetzesanpassungen beflirwortet.®

Drei Teilnehmer stehen zwar fiir einen starken Stiftungsstandort Schweiz ein, lehnen aber die
Vorlage ganzlich oder tiberwiegend ab.®

2 GL,NW, SG.

8 BDP, CVP, glp, SVP (mit dem Vorbehalt, falls die Vorlage tiberwiegend in birokratischen Mehraufwand miindet, so wird diese abge-
lehnt).

4 Bar & Karrer, CP, economiesuisse, GCP, Helvetas, Hoffnungsnetz, INSOS, KKBSA, patronfonds, pharmaSuisse, proFonds, REGA, SGV,
Stiftung Laurenz, SwissBanking, Treuhand|Suisse, UNESCO Swiss Alps Jungfrau-Aletsch, UNIGE, UNIZH, VFG, visoparents, VSV.

5 AG, Al, BE, BL, FR, GE, LU, OW, SO, SH, TG, UR, ZH, FDP, arts'n'funds, SSV.

6
SP, SZ, VD. 5/22
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4 Zivilrechtliche Bestimmungen der Vorlage
4.1 Klarere Regelung der Stiftungsaufsichtsbeschwerde (Ziff. 2 der Pa.lv.)

Die gesetzliche Regelung der Stiftungsaufsichtsbeschwerde wird im Grundsatz von 10 Kanto-
nen’, 2 Parteien® und 14 Organisationen® ausdriicklich begrusst. Es wird aber von den Befiir-
wortern vereinzelt darauf hingewiesen, dass

- eine Legaldefinition des Begriffs "berechtigtes Kontrollinteresse" zwingend notwendig
und im Gesetz aufzufiihren sei.'°

- die Legitimation sich nicht nur an einem berechtigten, sondern auch legitimen Kontrol-
linteresse orientieren soll.**

- der Gesetzestext betreffend Verstosse gegen allfallige Reglemente zu erganzen sei.'?

- der Gesetzestext entsprechend den von den Teilnehmern eingereichten Formulie-
rungsvorschlage zu andern sei.*?

Seitens 12 Kantonen'# und 2 Organisationen®® wird die vorgeschlagene gesetzliche Regelung
kritisiert. Es wird insbesondere darauf hingewiesen, dass in die Bestimmung eine Legaldefini-
tion der "Personen mit berechtigtem Kontrollinteresse" geméass Art. 84 Abs. 3 E-ZGB aufge-
nommen werden muss (z.B. darunter sollen Glaubiger, [potenzielle] Destinatare, Stifter und
Stiftungsorgane fallen), weil man ansonsten Gefahr lauft, dass vermehrt Popularbeschwerden
eingereicht werden. Zusatzlich wurde seitens einiger dieser Teilnehmer darauf hingewiesen,
dass:

- noch im Gesetz angegeben werden muss, ob das Verfahren umsonst ist oder zumin-
dest ein Verweis auf die Zivilprozessordnung im Gesetz vorgesehen werden muss.'®

- gerade bei gemeinnitzigen Stiftungen fast jedem ein berechtigtes Kontrollinteresse zu
kommt.t’

7 Al AR, BE, GL, GR, JU, NE, SG, SH, ZH.
& glp, SP.

° arts'n'funds, Bar & Karrer, CEPS, CP, GCP, Hoffnungsnetz, KKBSA, LPPV, proFonds, ProSenectute, SwissFoundations, UNIGE, UNIZH,
visoparents.

10 BE, KKBSA, GL, JU, SG.
11 Bar & Karrer.

12 GR.

13 SwissFoundations, UNIZH.

SwissFoundations unterstutzt den Vorschlag und verlangt als Erganzung im Gesetzeswortlaut, dass die "Fihrung und Verwaltung der
Stiftung" im Einklang mit dem Gesetz und den Statuten stehen missen und das folgender Satz der vorgeschlagenen Gesetzesbestim-
mung angefiuigt werden soll: "Liegt das berechtigte Kontrollinteresse vor, kann die Stiftungsaufsichtsbeschwerde als Rechtsmittel sui ge-
neris jederzeit erhoben werden."

UNIZH befirwortet grundsatzlich die Stossrichtung des Vorschlags, schlagt aber folgende Formulierungen vor: (i) Art. 84 Abs. 2 E-ZGB:
"2 Die Aufsichtsbehérde hat dafiir zu sorgen, dass Filhrung und Verwaltung der Stiftung im Einklang steht. Sie halt sich an die Grundsatze
der Rechtsaufsicht, der Subsidiaritat und der Verhaltnismassigkeit." und (i) " Wer ein berechtigtes Kontrollinteresse daran hat, dass die
Verwaltung der Stiftung mit Gesetz und Stiftungsurkunde in Einklang stehen, kann gegen Handlungen und Unterlassungen der Stiftungs-
organe Beschwerde bei der Aufsichtsbehdrde erheben. Liegt das berechtigte Kontrollinteresse vor, kann die Stiftungsaufsichtsbe-
schwerde als Rechtsmittel sui generis jederzeit erhoben werden."

4 BL, BS, LU, NW, OW, SO, SZ, Tl, UR, VD, VS, ZG.
15 ASFIP, ProSenectute.
16 ASFIP.

17
LU, OW, SZ. 6/22
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- es zu einer Flut von Aufsichtsbeschwerden kommen kénne.8

Schliesslich lehnen 1 politische Parteil® und 5 Kantone? die vorgeschlagene gesetzliche Re-
gelung der Stiftungsaufsichtsbeschwerde insbesondere wegen der Legitimationsumschrei-
bung ab.

4.2 Optimierung der Stifterrechte betreffend Organisationsanderungen durch eine
Ausdehnung des Anderungsvorbehalts des Stifters in der Stiftungsurkunde
(ziff. 3 der Pa.lv.)

Die Erleichterung von Organisationsanderungen ohne eine damit zusammenhangende Ande-
rung des Zwecks wird ausdriicklich von 16 Kantonen?!, 3 Parteien?? und 20 Organisationen®
grundséatzlich begrusst. Von diesen wurde mitunter darauf hingewiesen oder verlangt, dass

allfallig neugeschaffene Organe von den Stiftern unabh&ngig sein mussen.?

- diese Gesetzesanderung nicht zwingend notwendig sei, da die meisten Organisati-
onsanderungen bereits heute ber Art. 85 und 86b ZGB gemacht werden konnen.?

- die vorgesehene Erleichterung aus tUbergangsrechtlicher Sicht auch Stiftungen zu-
gutekommen soll, die vor Inkrafttreten der revidierten Bestimmungen errichtet worden
sind.?®

- die Mdglichkeiten zur Zweck- und Organisationsénderungen sollen noch erweitert
werden.?’

- die Anforderungen fur Zweck- bzw. Organisationséanderungen als alternative Voraus-
setzungen im Gesetzeswortlaut aufgefiihrt, eine weitere Flexibilisierung beim Recht
der Anpassung des Zwecks bzw. der Organisation vorgesehen (z.B. Mehrheitsent-
scheid der verbleibenden Stifter) und eine Verklrzung der Zeitspanne fir Abanderbar-
keit auf funf Jahre eingefihrt werden soll.?

8 BL.

9 FDP.

20 AG, FR, SO, VD, VS.

2L AG, AR, BL, BS, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, VD, VS, ZH.
22 FDP, glp, SP.

2 ABPS, ASFIP, Bar & Karrer, CEPS, cp, economiesuisse, GCP, Hoffnungsnetz, KKBSA, LPPV, ProSenectute, proFonds, SSV, SwissBan-
king, SwissFoundations, Treuhand|Suisse, UNIGE, UNIZH, VFG, visoparents.

% Ju, VS.
% BL, BS, NW, OW, SG, SH.

% Bar & Karrer, SwissFoundations, UNIZH. SwissFoundations sowie UNIZH unterstiitzen den Vorschlag und verlangen mit Blick auf sog.
"Altstiftungen" die Schaffung eines Art. 86a Abs. 6 E-ZGB, welcher wie folgt lauten soll: "Bei Altstiftungen kann der Stifter die Einfuhrung
eines Vorbehalts nach Art. 86a ZGB beantragen. Die Fristen laufen mit der Anderungsverfiigung der Behorde."

27 ABPS.

28 i i
SwissBanking. 7122
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Drei Teilnehmer?® stehen dieser kritisch gegentiber, da man insbesondere mit einer Verein-

heitlichung der Praxis das Gleiche erreichen kann. Ein Teilnehmer® lehnt die vorgeschlagene
Anderung ab.

4.3 Vereinfachung von Anderungen der Stiftungsurkunde (Ziff. 4 der Pa.lv.)

Der Verzicht auf eine 6ffentliche Beurkundung von Urkundenanderungen wurde ausdriicklich
von 17 Kantonen®!, 3 Parteien® sowie 17 Organisationen®® begrisst. Mitunter wurde hervor-
gehoben, dass

- die vorgeschlagene Gesetzesanderung mithilft, die Praxis zu vereinheitlichen.3*

- ohne notarielle Beurkundung mit mehr Bearbeitungsaufwand fir die Behdrden zu
rechnen sei.®®

- aufgrund des Wortlauts von Art. 22 Abs. 3 und 4 HRegV die verfligenden Behdrde die

geandert Stiftungsurkunde zu beglaubigen hat.*®

- von Stiftungsorganen erlassene Reglemente eigenstandig geandert werden kénnen,

wenn dies im Rahmen der durch die Stiftungsorganen eingeraumten Kompetenzen
geschieht und man dies so im Gesetz festhalten soll.*’

- die Gesetzesbestimmung anders formuliert werden muss.®

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

arts'n'funds, CP, SZ.

GE.

AG, AR, BL, BS, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, Tl, VS, ZH.
FDP, glp, SP.

ASFIP, Béar & Karrer, CEPS, GCP, Hoffnungsnetz, INSOS, KKBSA, LPPV, partronfonds, ProSenectute, proFonds, SGV, SwissFounda-
tions, UNIGE, UNIZH, VFG, visoparents.

ASFIP, KKBSA, GL, JU, SG, VS.
BL, BS, NW, OW.

GR.

Béar & Karrer.

SwissFoundations unterstiitzt den Vorschlag und verlangt folgende Erganzungen von Art. 86¢ E-ZGB: (i) " Liegen die Voraussetzungen
vor, besteht ein Anspruch auf Verfiigung der Statutenanderung; Art. 84 Abs. 2 S. 2 gilt entsprechend.” und (i) "* Erlass und Anderung von
die Statuten ausfihrenden Reglementen verfiigen die Stiftungsorgane eigensténdig im Rahmen der statutarischen Vorgaben. Regle-
mente und ihre Anderungen sind der Aufsichtsbehérde deklaratorisch zur Kenntnis zu bringen.”

UNIZH befurwortet den Vorschlag grundsatzlich, verlangt aber teilweise eine andere Formulierung des vorgeschlagenen Gesetzestextes
von Art. 86b E-ZGB, welcher wie folgt lautet: "Die Aufsichtsbehdrde kann nach Anhérung oder auf Antrag des obersten Stiftungsorgans
unwesentliche Anderungen der Stiftungsurkunde vornehmen, sofern dies aus sachlichen Griinden als gerechtfertigt erscheint und keine
Rechte Dritte beeintrachtigt." Des Weiteren soll Art. 86¢ E-ZGB wie folgt lauten: "* Anderungen der Stiftungsurkunde nach den Artikeln 85
bis 86b werden von der zustindigen Bundes- oder Kantonsbehorde beziehungsweise von der Aufsichtsbehoérde verfiigt. 2 Liegen die
Voraussetzungen vor, besteht ein Anspruch auf Verfiigung der Statutenanderung; Art. 84 Abs. 2 S. 2 gilt entsprechend. ® Eine 6ffentliche
Beurkundung der Anderungen ist nicht erforderlich. # Erlass und Anderung von die Statuten ausfiinrenden Reglementen verfiigen die
Stiftungsorgane eigensténdig im Rahmen der statutarischen Vorgaben. Reglemente und ihre Anderungen sind der Aufsichtsbehérde
deklaratorisch zur Kenntnis zu bringen."

8/22
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Zwei Teilnehmer® stehen der vorgeschlagenen Anderung kritisch gegeniiber bzw. zwei Teil-
nehmer* finden, dass diese nicht notwendig sei, da man mit einer Vereinheitlichung der Pra-
xis das Gleiche erreichen kann. Lediglich ein Teilnehmer*! lehnt die vorgeschlagene Ande-
rung ab.

4.4 Haftungsbeschréankung fur ehrenamtliche Organmitglieder (Ziff. 5 der Pa.lv.)

Der reduzierte Haftungsmassstab fir unentgeltlich tatige Mitglieder von Organen gemeinnt-
ziger Organisationen wird von 2 Kantonen*?, 1 Partei*® sowie 18 Organisationen** untersttzt.
Seitens eines Teils der Befurworter wird aber verlangt, dass hierbei folgende Aspekte zu be-

ricksichtigen sind:

- Die Haftungsbeschrankung fur leichte Fahrlassigkeit wird abgelehnt,* da es sich um
einen unbestimmten schwer fassbaren Rechtsbegriff handeln soll; es sei daher besser
eine Haftungsbestimmung vorzusehen, welche die Haftung ausschliesst, wenn die Or-
gane gemass der sog. "Business Judgment Rule" gehandelt haben.*®

- Die Grundidee wird beflirwortet, aber es wird zusatzlich folgende Formulierung von
Art. 55 Abs. 4 E-ZGB vorgeschlagen: " Eine Pflichtverletzung liegt nicht vor, wenn
sich das Organmitglied bei einem Geschéftsentscheid nicht von sachfremden Interes-
sen leiten liess und vernlnftigerweise annehmen durfte, auf der Grundlage angemes-
sener Information zum Wohle der Rechtsperson zu handeln."#

- Der Gesetzestext muss dergestalt umformuliert werden, so dass darin steht, dass nur
fur Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit gehaftet wird; des Weiteren soll Art. 55 Abs. 4
Ziff. 2 E-ZGB ersatzlos gestrichen werden.*

- Die Haftungsfrage soll fir das gesamte Gremium geregelt werden; der vorgeschla-
gene Gesetzestext zielt nur auf einzelne Mitglieder ab.*®

- Die Haftung der Organmitglieder von Wohlfahrtsfonds richtet sich nach Art. 52 BVG
(i.V.m. Art. 89a Abs. 7 Ziff. 3 ZGB). Da Wohlfahrtsfonds ebenfalls keine wirtschaftli-
chen Zwecke verfolgen und ihre Stiftungsrate in der Regel kein Entgelt des Wohl-
fahrtsfonds beziehen, wére eine Erganzung von Art. 52 BVG (bzw. von Art. 89a
Abs. 7 Ziff. 3 ZGB) mit einem Hinweis auf Art. 55 Abs. 4 VE-ZGB winschenswert, da-
mit ware gewahrleistet, dass auch Stiftungsrate von Wohlfahrtsfonds, die fir lhre Or-
gantatigkeit kein Honorar des Wohlfahrtsfonds beziehen, nicht fur einen Schaden aus

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

arts'n'funds, SZ.
CP, FR.

GE.

JuU, VS.

glp.

ABPS, arts'n'funds, ASFIP, Bar & Karrer, CEPS, economiesuisse, GCP, Hoffnungsnetz, INSOS, patronfinds, ProSenectute, proFonds,
SGV, SwissBanking, Treuhand|Suisse, UNIGE, UNIZH, visoparents.

ABPS, Bar & Karrer.
Bar & Karrer.
UNIZH.
SwissBanking.

ProSenectute. 9/22
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leichter Fahrlassigkeit haften missen und gegentber Stiftungsrate gemeinnuitziger
Stiftungen gleichbehandelt wiirden.*

Insgesamt 9 Kantone®!, 1 Partei®?> und 2 Organisationen® stehen der Haftungsbeschrankung
fur ehrenamtliche Organmitglieder kritisch gegenlber und finden es problematisch, die Haf-
tungsfrage an der Entschadigung anzuknupfen. Es wurde darauf hingewiesen, dass es an ei-
ner Transparenz im Honorar- und Spesenbereich fehle und man in diesem Bereich eine ent-
sprechende Offenlegungspflicht vorsehen miusse. Dementsprechend wird ein gesetzgeberi-
scher Anderungsbedarf als fraglich angesehen. Einigen Teilnehmern sind tiberdies keine
Sachverhalte bekannt, in welchen sich die Fragen der Haftung aufgrund von leichter Fahrlas-
sigkeit von Stiftungsorganen gestellt haben oder stellen wirden. Haftungsfalle sind generell
ausserst selten und es ist auch in Zukunft nicht mit einer Zunahme zu rechnen.>*

Demgegenuber vertreten 13 Kantone®®, 1 Partei®® sowie 4 Organisationen®’ die Meinung,
dass die vorgeschlagene Regelung nicht notwendig sei. Namentlich wurde bemangelt, dass

- die Anknipfung der Haftungsbeschrankung an die Art und Hohe der Entschadigung
falsch und die praktische Relevanz zu gering sei.*®

- die Ausdehnung auf sdmtliche gemeinnttzige juristische Personen zu einer Schwa-
chung der Good Governance des Wirtschaftsstandortes Schweiz fiihre.*®

- die Stiftungen entsprechende Versicherungen gegen derartige Risiken abschliessen
sollen.®®

- der Vorschlag nicht opportun und in Widerspruch mit der Rechtsprechung des Bun-
desgerichts zur Haftung eines Verwaltungsrates bei der Aktiengesellschaft stehe, falls
dieser unentgeltlich tatig sei. In diesem Zusammenhang bejahe die juristische Lehre,
die Anwendung von Art. 99 Abs. 2 OR auch auf den Stiftungsrat und dementspre-
chend sei die Revision von Art. 55 Abs. 4 E-ZGB unnotig.®*

50 patronfonds.

51 AG, GL, LU, NW, OW, SG, SO, UR, ZH.
52 FDP.

5% sSsv.

5 AG, SG.

% Al, AR, BE, BL, BS, GE, GR, NE, SH, Sz, T, VD, ZG.
56 sp.

57 CP, KKBSA, LPPV, SwissFoundations.
58 Al, AR, BL, BS, GR, SZ.

% sz

8 Cp.

61
LPPV. 1022
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5 Steuerrechtliche Bestimmungen der Vorlage

5.1 Regelméassige Publikation von Daten zu den wegen Gemeinnutzigkeit
steuerbefreiten Organisationen (Ziff. 1 der Pa.lv.)

Die regelmassige Publikation von Daten zu den wegen Gemeinnitzigkeit steuerbefreiten Or-

ganisationen wird von 5 Kantonen®?, 5 Parteien® und 14 Organisationen® begrusst.

Dies wird damit begriindet, dass die entsprechenden Daten bereits von den kantonalen Steu-
erbehdrden erhoben wirden und durch die Weiterleitung dieser Daten an das Bundesamt fur
Statistik ohne administrative Zusatzbelastung fur Stiftungen und NPO ein deutlicher Mehrwert
an Transparenz geschaffen werden kdnne.

21 Kantone®, 1 Partei®, 3 Organisationen®” und 1 Privatperson®® lehnen die Bestimmung ab.
Namentlich wurde beméangelt, dass

¢ die verlangten Informationen weit tber die heute von den Kantonen erfassten und von
vielen Kantonen auch vergffentlichten Daten hinausgehen. Zum Teil haben sie auch
nicht direkt mit der Steuerbefreiung und den steuerlichen Abziigen von Spenden zu
tun;

o die Steuerbehdrden missten regelmassig alle heute steuerbefreiten Organisationen
bemiihen, Daten abzuliefern, die fir die (Bestatigung der) Steuerbefreiung grundsatz-
lich nicht von Relevanz sind. Entsprechend ist davon auszugehen, dass gerade nicht
professionell organisierte Vereine und Stiftungen die verlangten Daten nicht oder nicht
innert nutzlicher Frist rtickmelden wirden;

e Dbei Einfuhrung einer nationalen Liste misste beachtet werden, dass die publizierten
Eintrage vom effektiven Status von steuerbefreiten Institutionen abweichen kénnten.
In dieser Hinsicht stellen sich auch Fragen zur Verantwortlichkeit fir die publizierten
Daten und deren Verbindlichkeiten. Nicht nur die Erfassung, sondern auch die Aktuali-
sierung der Daten wiirde sich schwierig und sehr aufwandig gestalten;

e die Regelung offensichtlich zu mehr Burokratie fihren wird. Die meisten Kantone ver-
flgen bereits Uber teilweise publizierte, zweckmassige Listen. Die beabsichtigte Er-
stellung eines schweizweiten Registers bedeutet vor allem unnétigerweise Mehrauf-
wand fur das Gemeinwesen, insbesondere mit der Pflicht zur periodischen Erfassung
von noch mehr Informationen;

11 Kantone®, 2 Parteien’ und 19 Organisationen’* beantragen verschiedene Anderungen.

62 AR, GL, JU, LU, ZH.
% BDP, CVP, FDP, glp, SP.

64 ABPS, CEPS, economiesuisse, GCP, Helvetas, Hoffnungsnetz, INSOS, KKBSA, pharmaSuisse, Stiftung Laurenz, SwissBankung,

UNIGE, VFG, VSV.
8 AG, Al, AR, BL, BS, FR, GE, GR, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, Tl, UR, VD, VS, ZG.
% svp.

87 CP, FDK-CDF, Stadtische Steuerkonferenz.

% Lppv.

8 AG, AR, BL, BS, NW, OW, SG, Tl, VS, ZG, ZH.

0 FDP, glp.
71

renz, SwissBankung, SwissFoundations, Treuhand|Suisse, UNESCO Swiss Alps Jungfrau-Aletsch, UNIGE, UNIZH, visoparents.
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Vernehmlassungsteilnehmende, welche die Bestimmung befirworten, regen an, dass
e eine haufigere Aktualisierung, quartalsweise oder monatlich, vorgesehen wird;

¢ in jedem Fall eine Mehrbelastung fur die Schweizer Forderstiftungen, im Sinne einer
weiteren Reportingpflicht, zu vermeiden ist;

e auch die nicht steuerbefreiten Organisationen im Register aufzuftihren sind. Dies
wirde zu einer Erh6hung der Transparenz fihren und das Verhaltnis zwischen steu-
erbefreiten und nicht steuerbefreiten Organisationen offenlegen;

e sicherzustellen ist, dass auch juristischen Personen, die nicht als UID-Einheit im UID-
Register erfasst sind, in der jahrlichen Liste erfasst werden;

e inden Artikeln 6 und 11 UIDG zuséatzlich auf Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe f StHG zu
verweisen ist;

e die Verwaltung und Publikation eines Registers von der Konferenz der kantonalen
Aufsichtsbehérden gefiihrt werden soll;

e der Wortlaut im DBG und StHG anzupassen ist, da Stiftungen und Vereine Namen ha-
ben, nicht eine Firma;

¢ hinsichtlich der Angaben zum Tatigkeitsfeld der Organisationen ein Mehrwert nur
dann gegeben ist, wenn diese auf einer wissenschaftlich fundierten, international an-
schlussfahigen und bundesweit einheitlichen Klassifikation basieren. Mit dem dritten
UID-Register Kernmerkmal «Status des Eintrags im Handelsregister mit Datum der
Eintragung und Loschung des Eintrags», sind nicht nur diejenigen Organisationen ge-
meint, die heute schon im Handelsregister eingetragen sind, sondern samtliche Orga-
nisationen. Der Status muss also lauten kbnnen «kein Eintrag im Handelsregisters.
Die «Angaben zur wirtschaftlichen Tatigkeit» im Kernmerkmal sieben, missen die In-
formationen zu «Zweck und Tatigkeitsfeld», widerspiegeln;

e auch quantitative Daten aufgefiihrt werden sollen; fur die Offentlichkeit von Interesse
und fir die Stiftungen von Nutzen ware ein obligatorischer Rechnungslegungs-Stan-
dard nach Swiss GAAP FER 21, der fir die betroffenen Organisationen einen zumut-
baren einmaligen Mehraufwand bedeuten wirde.

Vernehmlassungsteilnehmende, die die Bestimmung ablehnen, schlagen vor, dass:

e samtliche Kantone ein Verzeichnis der im eigenen Kanton steuerbefreiten Organisati-
onen mit den fur die Steuerbefreiung relevanten Daten fuhren und dieses Verzeichnis
unter Berucksichtigung der Grundséatze des Datenschutzrechts (z.B. indem einer Insti-
tution ermoglicht wird, die Veroéffentlichung ihrer Daten sperren zu lassen) veroffentli-
chen;

o anstelle der mindestens einmal jahrlich erfolgenden Informationen der kantonalen
Steuerbehdrden ist eine nationale Plattform zu errichten, Uber welche die kantonalen
Steuerbehdrden ihre Listen selbststéndig und laufend anpassen kénnen;

o falls trotz der Ablehnung eine nationale Liste eingefihrt werden sollte, werden ver-

schiedene Vorschlage zu den zu tibermittelnden Informationen gemacht: 12122
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- die Firma, die Rechtsform, die Nennung des zum Spendenabzug berechtigenden
Zwecks (gemeinniitziger oder 6ffentlicher Zweck) und vollstandige oder teilweise
Steuerbefreiung sollten enthalten sein;

- Firma, Rechtsform, Zweck bzw. Tatigkeitsfeld, Sitz und Adresse sollten enthalten
sein. Das Verzeichnis soll auch méglichen Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern
wie Schulen, gemeinnitzigen Vereinen oder Kulturschaffenden die Suche nach
passenden Stiftungen vereinfachen;

- die Adresse sowie der Zweck und das Téatigkeitsfeld sollten nicht gemeldet werden
mussen;

- auch nicht steuerbefreite Stiftungen im Register sollten aufgefuhrt werden;

¢ falls an der Massnahme festgehalten wird, sind die steuerbefreiten Institutionen zu
verpflichten, die relevanten Daten + Mutationen den Steuerbehdrden zu melden. Die
Liste sollte eher von der ESTV gefuihrt werden. Zudem sollten auch wegen Kultuszwe-
cken befreite Stiftungen in die Liste aufgenommen werden.

5.2 Steuerliche Privilegierung fur Zuwendungen aus dem Nachlass / Méglichkeit
eines Spendenvortrags auf spatere Veranlagungsperioden (Ziff. 6 und 7 der
Pa.lv.)

Die steuerliche Privilegierung fir Zuwendungen aus dem Nachlass und die Mdglichkeit eines
Spendenvortrags auf spatere Veranlagungsperioden werden von 2 Parteien’?, 20 Organisati-
onen” und 2 Privatpersonen’ gutgeheissen. 14 Organisationen sprechen sich betreffend
Spendenvortrag fur Variante 1 aus (zeitlich unbegrenzter Vortrag).

25 Kantone™, 2 Parteien’® und 6 Organisationen’’ lehnen die Massnahme ab. Die Ablehnung
wird wie folgt begrindet:

¢ durch die vorgeschlagenen Massnahmen werden wichtige Grundsatze der Besteue-
rung verletzt, namentlich wird gegen die verfassungsmassigen Prinzipien der Allge-
meinheit der Besteuerung und der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfa-
higkeit verstossen;

¢ die Massnahme ermdoglicht es einer einzelnen pflichtigen Person, ihr steuerbares Ein-
kommen auf null zu reduzieren. Erhalt sie solche unentgeltlichen Vermdgensanfalle
gestaffelt, kann sie unter Umstanden Uber mehrere Steuerperioden faktisch wéhlen,
entweder Steuern an den Staat zu zahlen oder gemeinntitzige Zuwendungen vorzu-
nehmen. Dies widerspricht dem Grundsatz der Allgemeinheit der Besteuerung. Des

2 BDP, CVP.
73 ABPS, Bar & Karrer, CEPS, GCP, Helvetas, Hoffnungsnetz, INSOS, pharmaSuisse, proFonds, rega, SGV, Stiftung Laurenz, SwissFoun-
dations, SwissBanking, SwissFoudations, Unesco Swiss Alps Jungrau-Aletsch, UNIGE, UNIZH, visoparents, VSV.

7 arts'n'funds, LPPV.
S AG, Al, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, T, UR, VD, VS, ZG, ZH (GL verzichtete auf eine Stel-
lungnahme).

% FDP, SP.
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Weiteren stehen dann auch die Steuerbelastung und die wirtschaftliche Leistungsfa-
higkeit in Widerspruch zueinander: Wer Zuwendungen macht, wird in seiner wirt-
schaftlichen Leistungsfahigkeit nicht geschmalert. Vielmehr ist die Zuwendung Aus-
druck der wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit einer Person. Will man den verfassungs-
rechtlich massgebenden Besteuerungsgrundséatzen Beachtung schenken, dirfen ge-
meinnutzige Zuwendungen daher nur in mehr oder weniger engen Grenzen zum Ab-
zug zugelassen werden.

o die Massnahmen sind aus fiskalpolitischer Sicht abzulehnen. Steuern dienen der Fi-
nanzierung der offentlichen Haushalte und nicht der Verfolgung oder Foérderung von
ausserfiskalischen Zwecken. Das Steuerrecht sollte nicht als Lenkungsvehikel fur aus-
serfiskalische Zwecke eingesetzt werden, da die Lenkungswirkung von Steuerabzi-
gen ineffizient, ineffektiv und intransparent ist. Kosten und Nutzen von ausserfiskali-
schen Abzligen lassen sich im Nachhinein auch kaum ermitteln;

e Dbereits im Rahmen der letzten Stiftungsrevision per 1. Januar 2006 wurde die vorge-
schlagene Erhéhung des Abzugs von damals 10 Prozent auf 40 Prozent von der gros-
sen Mehrheit der Kantone mit Nachdruck abgelehnt, weil sie gegen die genannten
Grundsatze der Allgemeinheit der Besteuerung und der Besteuerung nach der wirt-
schaftlichen Leistungsfahigkeit verstossen wirde. Auch die eidgendssischen Rate er-
achteten diese Ausdehnung des Abzugs damals als unangemessen;

¢ die vorgeschlagenen Vortragsmdglichkeiten stellen ausserdem einen erheblichen Ein-
griff in das Periodizitatsprinzip dar und wirde die Besteuerung von Privatpersonen so-
wohl fur die Steuerpflichtigen wie auch fir die Steuerbehérden zusatzlich verkompli-
zieren. Die Anwendung der Ausscheidungsregeln auf solche Vortrage wirde insbe-
sondere im interkantonalen Verhaltnis zu grosseren Schwierigkeiten fihren. Weitere
Erschwernisse bestehen darin, dass es in gewissen Fallen schwierig sein durfte, die
Herkunft der Spenden aus Erbschaft, Vermachtnis, Schenkung zu ermitteln, und dass
der Bestand und Wert eines Nachlasses oder Verméachtnisses oft nur mit grossem
Aufwand eruiert werden kann;

o die neue Regelung erweitert das Spektrum an steuerplanerischen Moglichkeiten er-
heblich. Es kdnnte mittels «indirekten Zuwendungen» an steuerbefreite Organisatio-
nen steuerbares Einkommen oder Vermdgen Uber mehrere Steuerperioden hinweg
massiv vermindert werden. Missbrauchsfélle sind nicht auszuschliessen;

e es sind Steuermindereinnahmen von Bund und Kantonen in erheblichem Ausmass zu
befiirchten, was zulasten der Allgemeinheit geht und somit nicht akzeptabel ist;

6 Organisationen’®, die die vorgeschlagene Regelung befiirworten, beantragen, dass zusatz-
lich auch erhdhte Spendenabziige aus Erbvorbeziigen im Gesetz explizit genannt werden.

Die FDP und Treuhand|Suisse, die die vorgeschlagene Regelung ablehnen, schlagen als Al-
ternative vor, die heute geltende 20-Prozent-Obergrenze des Spendenabzugs allgemein zu
erhohen, z.B. auf 30 Prozent. Voraussetzung jeder Entscheidung tber solche Anpassungen
sei aber die vorhergehende Berechnung der steuer6konomischen Auswirkungen.

14/22
8 Helvetas, Hoffnungsnetz, proFonds, rega, Unesco Swiss Alps Jungrau-Aletsch, visoparents.
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Treuhand|Suisse schlagt zudem ein Konkordat zu Erbschafts- und Schenkungssteuern vor,
um ein Hindernis fir Zuwendungen, namlich die heutigen Erbschafts- und Schenkungssteuer-
regelungen der Kantone, zu beseitigen.

Falls trotz der Ablehnung eine steuerliche Privilegierung eingefiihrt werden sollte, so musste
gemass der SP auf den Spendenvortrag verzichtet werden.

Die glp wird erst dann Stellung nehmen, wenn die Zahlen zu den finanziellen Auswirkungen
vorliegen.

5.3 Keine Verweigerung bzw. kein Entzug der Steuerbefreiung, wenn gemeinnitzige
Organisationen ihre strategischen Leitungsorgane angemessen honorieren
(ziff. 8 der Pa.lv.)

8 Kantone™, 5 Parteien®’, 20 Organisationen® und 1 Privatperson®? begruissen es, dass die
angemessene Honorierung der strategischen Leitungsorgane gemeinnttziger Organisationen
nicht zu einer Verweigerung bzw. einem Entzug der Steuerbefreiung fiihrt. Dies aus folgen-
den Uberlegungen:

e Dbereits das geltende Recht lasst angemessene Entschadigungen der Stiftungsrate zu.
Die gesetzliche Regelung der Entschadigung dient der Rechtssicherheit und der Har-
monisierung unter den Kantonen, auch wenn der Begriff der "angemessenen Entscha-
digung" einen grossen Auslegungsspielraum aufweist;

e eine Steuerbefreiung wegen der Verfolgung von gemeinnitzigen Zwecken setzt heute
jegliches Fehlen von Selbst- und Erwerbszwecken voraus. Dieses Erfordernis der Eh-
renamtlichkeit steht einer Professionalisierung der strategischen Leitungsorgane ent-
gegen, was sich nachteilig erweisen kann;

o diese Massnahme wird die Rekrutierung von Mitgliedern von Stiftungsréten und Ver-
einsvorstanden, die Uber die notwendigen fachlichen Sachkenntnisse verfligen, je-
doch nicht bereit oder in der Lage sind, ehrenamtlich tétig zu sein, deutlich vereinfa-
chen.

Vernehmlassungsteilnehmende, die die Massnahme beflirworten, bringen folgende Vorbe-
halte an:

e bei der Umsetzung muss sichergestellt werden, dass der Begriff der marktkonformen
Entschadigung so definiert wird, dass nur fir eine gemeinnuitzige Stiftung tatsachlich
angemessene, nicht aber tberhdhte Entschadigungen an die Mitglieder der Stiftungs-
organe zu einer Steuerbefreiung der Stiftung fuhren;

e notig ist eine Prazisierung der «marktkonformen Entschadigung». Gradmesser sollte
das Verhéltnis von Zweckerfillung und marktkonformer Honorarausschiittung sein.

® AG, Al, GL, JU, LU, SG, TG, Tl.
8 BDP, CVP, FDP, glp, SP.

81 ASFIP, Bar & Karrer, CEPS, CP, GCP, Helvetas, Hoffnungsnetz, INSOS, KKBSA, pharmaSuisse, proFonds, rega, Stiftung Laurenz,

SwissFoundations, Treuhand|Suisse, Unesco Swiss Alps Jungrau-Aletsch, UNIGE, UNIZH, visoparents, VSV.

15/22

82 arts'n'funds.



Ergebnisbericht Vernehmlassung: Schweizer Stiftungsstandort. Starkung

Hauptzweck einer Stiftung muss immer die Zweckerfillung und darf nie die Entschadi-
gung sein. Eine angemessene Entschadigung tragt zur Professionalisierung der Stif-
tungsfihrung bei. Wichtig ist aber auch die Transparenz bei der Auszahlung von Ent-
schadigungen sowie die Regelung von Interessenkonflikten;

e im erlauternden Bericht ist folgenden Vorbehalt anzubringen: auf S. 22 oben wird aus-
gefuhrt, dass die Frage, ob die Honorierung angemessen ist, im Einzelfall zu beurtei-
len sei (Marktkonformitat). Im Ergebnis sei es allerdings Sache der jeweiligen juristi-
schen Person, im Rahmen ihres pflichtgemassen Ermessens selbst tiber die Héhe der
Entschadigung der Organe zu entscheiden. Im Zusammenhang mit dieser Aussage ist
ein Vorbehalt zu begrissen. Dieser kdnnte wie folgt lauten: «Vorbehalten bleiben 6f-
fentlich-rechtliche Vorgaben fiir subventionierte Leistungen der Stiftungens;

¢ die Harmonisierung muss eine Zusammenarbeit der kantonalen Steuerbehdrden mit
den Aufsichtsbehérden im Bereich Stiftungen umfassen, indem im Stiftungsrecht eine
entsprechende Bestimmung eingefugt wird (ASFIP);

o Bar & Karrer fordert, im Gesetz festzuhalten, dass die gemeinnutzige Téatigkeit nicht
zwingend in der Schweiz stattfinden muss.

18 Kantone®, 4 Organisationen® und 1 Privatperson® lehnen die Massnahme ab. Dies
aufgrund folgender Uberlegungen:

e die Massnahme birgt insbesondere das Risiko, dass Gelder, welche heute fur die ge-
meinnutzige Tatigkeit der Organisation zweckgemass eingesetzt werden, in Zukunft
dort fehlen. Eine solche Regelung bietet auch ein grosses Missbrauchspotential. Denn
was unter einer angemessenen, marktkonformen Entschadigung zu verstehen ist, ist
nicht klar definierbar und je nach Téatigkeit der Stiftung/des Vereins verschieden. Eine
angemessene Kontrolle ist insbesondere bei Vereinen kaum praktizierbar. Die
Schweiz verflgt tUber sehr viele kleine, aufgrund ihres gemeinnutzigen Zwecks steuer-
befreite Organisationen. Wirden samtliche dieser Organisationen ihre Leitungsorgane
marktgemass entschadigen, wirde ein Grossteil der vereinnahmten Spenden fir
diese Entgelte verwendet werden miussen und wirde nicht mehr dem gemeinnitzigen
Zweck zu Gute kommen. Die Ausrichtung von Entschadigungen ginge zu Lasten der
Destinatére und hatte grosse Auswirkungen auf die Finanzierung der unterstitzten
Projekte. Dies wiirde gerade dem Zweck der Initiative, den Stiftungsstandort Schweiz
zu starken, zuwiderlaufen;

e bereits nach geltender Praxis werden verhaltnismassige Entschadigungen akzeptiert
und eine flexible Handhabung im Einzelfall ist moglich. Es soll daher weiterhin wie bis-
her der Grundsatz der Ehrenamtlichkeit gelten. Die vorgeschlagene Normierung
konnte dagegen falsche Anreize schaffen und Mittel, welche bisher direkt fiir gemein-
nutzige Zwecke verwendet wurden, gefahrden.

Die Kantone, die die Massnahme ablehnen, beantragen, dass:

e werden die vorgeschlagenen Anderungen trotz der Kritik eingefiihrt, miisste im Rah-
men der Praxis der Kantone bestimmt werden, was genau unter einer angemessenen

8 AR, BE, BL, BS, FR, GE, GR, NE, NW, OW, SH, SO, SZ, UR, VD, VS, ZG, ZH.
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Entschadigung zu verstehen ist. Die Vergitungsbedingungen mussten im Einzelfall
klar definiert sein. Zur Definition und Uberprifung von angemessenen Entschadigun-
gen ware eine Koordination zwischen den Aufsichtsbehdrden und den Steuerbehor-
den notig;

e das Wort «marktkonforme" Entschadigung sei durch «moderate" Entschadigung zu
ersetzen. Eine Ausrichtung der Honorarhdhe an der Marktkonformitét konnte Ttr und
Tor fur Ubermassige Entschadigungen 6ffnen, es bestiinde ein grosses Missbrauchs-
potential. Der Begriff der Marktkonformitét l&sst auch sehr hohe Entschadigungen zu.
Weil die Stiftungsaufsichtsbehorden eine Rechtskontrolle aber keine Ermessenskon-
trolle durchfiihren (Art. 84 Abs. 2 ZGB), waren Rechtsverletzungen daher nur schwer
nachzuweisen. Anstelle der Marktkonformitét soll eine moderate Entschadigung mog-
lich sein, ohne dass die Steuerbefreiung widerrufen wird. Fir eine Uberprufung im
Einzelfall ist eine Koordination zwischen den Steuer- und Stiftungsaufsichtsbehérden
notig.

6 Weitere Vorschlage

Seitens einiger Vernehmlassungsteilnehmer werden folgende zusatzliche Vorschlage ge-
macht:

- Der Kanton Nidwalden verlangt, dass auch die Form der Anderungen der Urkunde bei
Familienstiftungen geregelt wird.

- VSV kritisiert, dass die Bemihungen zur Starkung von privaten Vermdégensstrukturen
in der Schweiz keine angemessene Beachtung finden. Pa.lv., Mo. und Po. in diesem
Bereich sollen teilweise seit Jahren verschleppt worden sein (z.B. Po. 15.3098;

Pa.lv. 16.488 und Mo. 18.3383). Es wird daher verlangt, dass einerseits die Bemu-
hungen zur Einfiihrung des Trusts in die schweizerische Rechtsordnung und anderer-
seits zu absolut notwendigen Anpassungen des Stiftungsrechts zur Starkung von des-
sen Eignung fur die private Vermogensstrukturierung vorangetrieben wird.

- SwissBanking sieht einen Koordinationsbedarf zu Einfihrung eines Schweizer-Trusts
(Mo. 18.3383) sowie der in diesem Zusammenhang aufgebrachten Starkung der
Schweizer Familienstiftung.

- Bar & Karrer schlagt vor, dass auch eine Flexibilisierung von Familienstiftungen vor-
gesehen wird. Dies weil das Verbot der Familienfideikomisse geméass Art. 335 Abs. 2
ZGB nicht mehr zeitgemass sei und aufgrund der restriktiven Rechtsprechung zu
Art. 335 Abs. 1 ZGB kaum mehr Familienstiftungen errichtet wirden; es besteht somit
gemass den Darstellungen von Bar & Karrer ein Bedarf an einer flexibleren Rechts-
form. Aus diesem Grund soll namentlich (i) der Destinatarkreis gemass Art. 335
Abs. 1 ZGB von Familienmitgliedern auf Privatpersonen erweitert werden, (ii) die Be-
schrankungen der zulassigen Zwecke einer Familienstiftung gemass Art. 335 Abs. 1
ZGB gestrichen werden, damit kinftig auch Zwecke zulassig sind, welche Uber die
Bedurftigkeit der Familienmitglieder hinausgehen, (iii) das Verbot der Familienfidei-
kommisse gemass Art. 335 Abs. 2 ZGB gestrichen werden, (iv) die Anwendbarkeit
von Art. 86a ZGB auch bei Familienstiftungen zulassig sein, damit Zweckanderungs-
vorbehalte auch bei dieser Art von Stiftungen zuldssig sind, sowie (v) Art. 87

Abs. 1P ZGB sollte ebenfalls aufgehoben werden. 17122
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- UNIZH verlangt, dass noch an weiteren Stellen des Stiftungsrechts Modifizierungen
vorgenommen werden missen. So wird namentlich vorgeschlagen, dass (i) im beste-
henden Art. 81 ZGB festgehalten werden soll, dass bei der Stiftung von Todes wegen
Zweck und gewidmetes Vermdgen in der Verfigung enthalten sein missen und dass
eine Stiftung zu ihrer Errichtung und Entstehung keiner Genehmigung durch die Auf-
sichtsbehdrde bedarf, (ii) in Art. 83 ZGB ausdriicklich erwahnt wird, dass der Stifter in
seiner Stifterfreiheit die Organe der Stiftung und die Art der Verwaltung in der Stif-
tungsurkunde festlegen kann, (iii) in Art. 85 ZGB erwahnt wird, dass auch das oberste
Stiftungsorgan einen Antrag fiir eine Organisations&nderung stellen kann und dort der
Zusatz "dringend" gestrichen wird, (iv) in Art. 86 ZGB ein neuer Absatz angefihrt wird,
der erlautert, wann eine Zweckreduktion bzw. -erweiterung zulassig ist, (v) in Art. 86b
ZGB zusétzlich vorgesehen wird, dass die Aufsichtsbehorde auf Antrag des oberste
Stiftungsorgan unwesentlichen Anderungen der Stiftungsurkunde vornehmen darf,

(vi) Art. 87 ZGB mit Blick auf eine moderate Offnung der Familienstiftung geandert
wird (z.B. Erweiterung von Familienangehdrigen auf andere Privatpersonen; keine Un-
terstellung unter einer Aufsichtsbehorde), (vii) fur "Religiose Stiftungen™ neu ein

Art. 87a ZGB (z.B. keine staatliche Aufsicht, sofern Aufsicht durch die religidse Ge-
meinschaft, keine Pflicht zur Bezeichnung einer Revisionsstelle) sowie (viii) Art. 87b
E-ZGB fiir sog. "Gemischte Stiftungen" geschaffen werden sollen.

7 Einsichtnahme

Gemass Artikel 9 des Bundesgesetzes vom 18. Marz 2005 Uber das Vernehmlassungsver-
fahren® sind die Vernehmlassungsunterlagen, nach Ablauf der Vernehmlassungsfrist die
Stellungnahmen der Vernehmlassungsteilnehmer und nach Kenntnisnahme durch den Bun-
desrat der Ergebnisbericht 6ffentlich zugénglich. Diese Dokumente sind in elektronischer
Form auf der Internetseite der Bundes®’ zuganglich. Ebenfalls auf der erwéahnten Seite kon-
nen die vollstandigen Stellungnahmen eingesehen werden (Artikel 16 der Vernehmlassungs-
verordnung vom 17. August 200588).

8 SR 172.061.

87 Die Stellungnahmen sind abrufbar unter: https://www.admin.ch/gov/de/start.ntml > Bundesrecht > Vernehmlassungen.
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Verzeichnis der Eingaben
Liste des organismes ayant répondu
Elenco dei partecipanti

Kantone / Cantons / Cantoni

AG
Al
AR
BE
BL
BS
FR
GE
GL
GR
JuU
LU
NE
NW
ow
SG
SH
SO
SZ
TG
Tl
UR
VD
VS
ZG
ZH

Aargau / Argovie / Argovia

Anhang / Annexe / Allegato

Appenzell Innerrhoden / Appenzell Rh.-Int. / Appenzello Interno
Appenzell Ausserrhoden / Appenzell Rh.-Ext. / Appenzello Esterno

Bern / Berne / Berna

Basel-Landschaft / Bale-Campagne / Basilea-Campagna

Basel-Stadt / Bale-Ville / Basilea-Citta
Freiburg / Fribourg / Friburgo
Genf / Genéve / Ginevra

Glarus / Glaris / Glarona
Graubtinden / Grisons / Grigioni
Jura/ Giura

Luzern / Lucerne / Lucerna
Neuenburg / Neuchétel
Nidwalden / Nidwald / Nidvaldo
Obwalden / Obwald / Obvaldo

St. Gallen / Saint-Gall / San Gallo
Schaffhausen / Schaffhouse / Sciaffusa
Solothurn / Soleure / Soletta
Schwyz / Svitto

Thurgau / Thurgovie / Turgovia
Tessin / Ticino

Uri

Waadt / Vaud

Walllis / Valais / Vallese

Zug / Zoug / Zugo

Zirich / Zurich / Zurigo

Parteien / Partis politiques / Partiti politici

BDP

CVP

Burgerlich-Demokratische Partei BDP
Parti bourgeois-démocratique PBD
Partito borghese democratico PBD

Christlichdemokratische Volkspartei CVP
Parti démocrate-chrétien PDC
Partito popolare democratico PPD
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FDP FDP. Die Liberalen
PLR. Les Libéraux-Radicaux
PLR. | Liberali Radicali
PLD. lls Liberals

glp Grunliberale Partei Schweiz glp
Parti vert'libéral suisse pvl
Partito verde liberale svizzero pvl

SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz SP
Parti socialiste suisse PS
Partito socialista svizzero PS

SVP Schweizerische Volkspartei SVP
Union démocratique du centre UDC
Unione democratica di centro UDC

Interessierte Organisationen und Privatpersonen / Organisations intéressées et
particuliers / Organizzazioni interessate e privati

ABPS Association des Banques Privées Suisses

Vereinigung Schweizer Privatbanken
arts'n'funds arts'n'funds Beratungen und Projekte, Dr. Benno Schubiger
ASFIP ASFIPGenéve

Autorité cantonale de surveillance des fondations et des institutions
de prévoyance

Bar & Karrer Bar & Karrer AG
CP Centre patronal
CEPS CEPS Center for Philantrophy Studies, Unversitat Basel
economiesuisse economiesuisse

Verband der Schweizer Unternehmen
Fédération des entreprises suisses
Federazione delle imprese svizzere

FDK-CDF Konferenz der kantonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren
Conférence des directrices et directeurs cantonaux des finances

GCP Centre en Philantrophie de I'Université de Genéve GCP

Helvetas Helvetas Swiss Intercooperation

Hoffnungsnetz Stiftung Hoffnungsnetz

INSOS Insos Schweiz
Insos Suisse

KKBSA Konferenz der kantonalen BVG- und Stiftungsaufsichtsbehdrden
Conférence des autorités cantonales de surveillance LPP et des
fondations

LPPV LPPV avocats

patronfonds patronfonds, Unternehmerische Verantwortung in der 2. Saule
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pharmaSuisse

proFonds

ProSenectute

rega

SGV

Stadtische
Steuerkonferenz

SSV

Stiftung Laurenz

SwissBanking

SwissFoundations

Treuhand|Suisse

UNESCO Swiss
Alps Jungfrau-
Aletsch

UNIGE
UNIZH

VFG
visoparents

VSV

pharmaSuisse
Schweizer Apothekerverband
Société Suisse des Pharmaciens

proFonds

Schweizerischer Dachverband gemeinnutziger Stiftungen und
Vereine

Association faitiere des fondations et des associations d'utilité
publique

Pro Senectute

rega
Schweizerische Rettungsflugwacht
Garde aérienne suisse de sauvetage
Guardia aerea svizzera di soccorso

Schweizerischer Gewerbeverband SGV
Union suisse des arts et métiers USAM
Unione svizzera delle arti e mestieri USAM

Stadtische Steuerkonferenz
Conférence des villes sur les imp6ts

Schweizerischer Stadteverband SSV
Union des villes suisses UVS
Unione delle citta svizzere UCS

Stiftung Laurenz fir das Kind

SwissBanking

Schweizerische Bankiervereinigung
Association suisse des banquiers
Associazione Svizzera dei Banchieri

SwissFoundations

Verband der Schweizer Forderstiftungen
association des fondations donatrices suisses
associazione delle fondazioni donatrici svizzere

Treuhand|Suisse Schweizerischer Treuhanderverband
Fiduciaire|Suisse Union Suisse des Fiduciares
Fiduciari|Suisse Unione Svizzera dei Fiduciari

Stiftung UNESCO Welterbe Schweizer Alpen Jungfrau-Aletsch

Université de Genéve, Faculté de droit

Universitat Zurich, Rechtswissenschaftliches Institut
VFG - Freikirchen Schweiz

visoparents schweiz

Verband Schweizerischer Vermogensverwalter | VSV
Association Suisse des Gérants de Fortune | ASG
Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni | ASG
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Verzicht auf Stellungnahme / Renonciation & une prise de position / Rinunciaaun

parere

KKJPD

SVR

SvZ

Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen

und -direktoren KKJPD

Conférence des directrices et directeurs des départements
cantonaux de justice et police CCDJP

Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali
di giustizia et polizia CDDGP

Schweizerische Vereinigung der Richterinnen und Richter SVR
Association suisse des magistrats de I'ordre judiciaire ASM
Associazione svizzera dei magistrati ASM

Associaziun svizra dals derschaders ASD

Schweizerischer Verband fur Zivilstandswesen SVZ
Association Suisse des officiers de I'état civil ASOEC
Associazione svizzera degli ufficiali dello stato civile ASUSC

22/22



	1 Allgemeines
	1.1 Überblick
	1.2 Gegenstand der Vernehmlassung
	1.2.1 Zivilrechtliche Bestimmungen
	1.2.2 Steuerrechtliche Bestimmungen


	2 Verzeichnis der eingegangenen Stellungnahmen
	3 Allgemeine Bemerkungen zu den Eingaben
	4 Zivilrechtliche Bestimmungen der Vorlage
	4.1 Klarere Regelung der Stiftungsaufsichtsbeschwerde (Ziff. 2 der Pa.Iv.)
	4.2 Optimierung der Stifterrechte betreffend Organisationsänderungen durch eine Ausdehnung des Änderungsvorbehalts des Stifters in der Stiftungsurkunde (Ziff. 3 der Pa.Iv.)
	4.3 Vereinfachung von Änderungen der Stiftungsurkunde (Ziff. 4 der Pa.Iv.)
	4.4 Haftungsbeschränkung für ehrenamtliche Organmitglieder (Ziff. 5 der Pa.Iv.)

	5 Steuerrechtliche Bestimmungen der Vorlage
	5.1 Regelmässige Publikation von Daten zu den wegen Gemeinnützigkeit steuerbefreiten Organisationen (Ziff. 1 der Pa.Iv.)
	5.2 Steuerliche Privilegierung für Zuwendungen aus dem Nachlass / Möglichkeit eines Spendenvortrags auf spätere Veranlagungsperioden (Ziff. 6 und 7 der Pa.Iv.)
	5.3 Keine Verweigerung bzw. kein Entzug der Steuerbefreiung, wenn gemeinnützige Organisationen ihre strategischen Leitungsorgane angemessen honorieren (Ziff. 8 der Pa.Iv.)

	6 Weitere Vorschläge
	7 Einsichtnahme
	Anhang / Annexe / Allegato

